
 
 
AMTSBLATT  
für die Stadt Leuna 
 

 

 

 

 
15. Jahrgang 

 
Leuna, den  20. November 2024 

 
Nummer 44 

 
      
 

Inhalt      Seite 
                                 

1.  Bekanntmachung Sitzung des Stadtrates der Stadt Leuna   
am 28.11.2024         1 

2.  Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung  
  der Stadt Leuna für die Entsorgungsgebiete auf dem Gebiet der Kernstadt  
  Leuna sowie der Ortschaften Günthersdorf, Horburg-Maßlau, Kötschlitz,  
  Rodden und Zweimen - Abwassergebührensatzung - AwGebS –      3 
3.  Bekanntmachung der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Leuna   22 
  und seine Ausschüsse 
  
         
     

1. 
Bekanntmachung der Sitzung des Stadtrates der Stadt Leuna 

am 28.11.2024 
 

 

 
 

STADT LEUNA 
Vorsitzender des Stadtrates 

 

 
Leuna, den 20.11.2024 

  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
der öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates der Stadt Leuna 

 
 

Sitzungstermin: Donnerstag, 28.11.2024, 17:30 Uhr 

Raum, Ort: 
Walter-Bauer-Saal, cCe Kulturhaus, Spergauer Straße 41a, 
06237 Leuna 

 

Tagesordnung 
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Ladung sowie der Beschlussfähigkeit des Stadtrates 

 

2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 
Tagesordnung 

 

3. Behandlung von Einwendungen zum  Protokoll der Sitzung des 
Stadtrates Leuna vom 30.10.2024 

 

4. Mitteilung des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten, 
Anfragen und Informationen aus der Sitzung vom 30.10.2024 

 

5. Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung von gefassten 
Beschlüssen aus der Sitzung vom 30.10.2024 

 

6. Einwohnerfragestunde  

7. Anfragen und Anregungen der 
Stadträtinnen/Stadträte/Ortsbürgermeister 

 

8. Beschlussvorlagen  

8.1. Wahl von Vertretern in den Gesellschafterausschuss der 
Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft Spergau GmbH (KDS 
GmbH) 

BV-016-2024 

8.2. Antrag der AfD - Fraktion Stadtrat Leuna auf Aufstellung der 
Beraterkosten während der vergangenen Legislatur des Stadtrates 
Leuna (2019 - 2024) 

BV-039-2024 

8.3. Ehrung verdienstvoller Personen 2025 BV-028-2024 

8.4. Beschluss über die Abwägung der i.R. der Beteiligungen nach dem 
Baugesetzbuch (BauGB) §§ 3 Abs. 1 und Abs. 2 und 4 Abs. 1 und 
Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen zu dem 
in Aufstellung befindlichen gesamtstädtischen Flächennutzungsplan 
der Stadt Leuna. 
Beschluss über die Darstellungsinhalte des Flächennutzungsplans 

BV-029-2024 

8.5. Beschluss über die Abwägung der "Potentialanalyse der 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen der Stadt Leuna" 

BV-036-2024 

Nichtöffentlicher Teil: 

9. Behandlung von Einwendungen zum  Protokoll der Sitzung des 
Stadtrates Leuna vom 30.10.2024 

 

10. Mitteilungen des Bürgermeisters, Anfragen und Anregungen der 
Stadträtinnen und Stadträte sowie der Ortsbürgermeister 

 

Öffentlicher Teil: 

11. Schließung der Sitzung  

 
 
 
 
gez. Daniel Krug 
Stadtratsvorsitzender 
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2. 
Bekanntmachung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für die Abwasserbeseitigung der Stadt Leuna für die 
Entsorgungsgebiete auf dem Gebiet der Kernstadt Leuna sowie 

der Ortschaften Günthersdorf, Horburg-Maßlau, Kötschlitz, 
Rodden und Zweimen 

- Abwassergebührensatzung - AwGebS - 
 
 

 

 

 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt 

Leuna für die Entsorgungsgebiete auf dem Gebiet der Kernstadt Leuna sowie der 

Ortschaften Günthersdorf, Horburg-Maßlau, Kötschlitz, Rodden und Zweimen 

- Abwassergebührensatzung - AwGebS - 

 

Aufgrund der §§ 8, 45 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA  S. 288) zuletzt geändert durch Gesetz vom 

21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209) in Verbindung mit den §§ 1, 2 und 5 des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 

Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), mehrfach geändert, § 6 a aufgehoben sowie § 18 a neu 

eingefügt durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712) und § 29 

der "Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentlichen 

Abwasseranlagen auf dem Gebiet der Kernstadt Leuna sowie der Ortschaften Günthersdorf, 

Horburg-Maßlau, Kötschlitz, Rodden und Zweimen – Abwasserbeseitigungssatzung – AwS" 

(ABl. der Stadt Leuna vom 7. November 2017, Nr. 57/2017, S. 2) hat der Stadtrat der Stadt 

Leuna in seiner Sitzung am 30.Nov.2024 folgende Satzung beschlossen: 

 
Inhaltsverzeichnis: 
 
A. Geltungsbereich 

I. Entsorgungsgebiet I 
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II. Entsorgungsgebiet II 
 

B. Satzungsbestimmungen 
 
§ 1 Allgemeines 
§ 2 Grundsatz 
§ 3 Dienstleister/ Betriebsführer 
§ 4 Gebührenmaßstab bei zentraler Abwasserentsorgung 
§ 5 Gebührenmaßstab bei dezentraler Abwasserentsorgung 
§ 6 Gebührensätze 
§ 7 Gebührenpflichtige 
§ 8 Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht  
§ 9 Erhebungszeitraum bei zentraler Entsorgung 
§ 10 Veranlagung und Fälligkeit 
§ 11 Billigkeitsregelungen 
§ 12 Auskunfts- und Duldungspflicht 
§ 13 Anzeigepflichten 
§ 14 Datenverarbeitung 
§ 15 Ordnungswidrigkeiten 
§ 16 Sprachliche Gleichstellung 
§ 17 Inkrafttreten 
 
Anlage 1 Übersichtskarte Entsorgungsgebiet I 
Anlage 2 Übersichtskarte Entsorgungsgebiet II 
Anlage 3  Umgrenzung des "Nova Eventis/ Saalepark"-Areals 

 
 
 

A.  

GELTUNGSBEREICH 

 

Diese Satzung gilt ausschließlich in den Geltungsbereichen der Entsorgungsgebiete I und II 

in den jeweiligen Abgrenzungen gemäß den Übersichtskarten Anlagen 1 und 2 zu dieser 

Satzung.  

 

I. Entsorgungsgebiet I 

 Das Entsorgungsgebiet I umfasst das Stadtgebiet der Kernstadt Leuna mit Ausnahme 

des Chemiestandortes, soweit dieser auf dem Gebiet der Stadt Leuna gelegen ist.  

 

 Das Entsorgungsgebiet I ist auf dem Lageplan, der als Anlage 1 dieser Satzung als 

deren Bestandteil beigefügt ist, schwarz umrandet gekennzeichnet.  

 

II. Entsorgungsgebiet II 

 Das Entsorgungsgebiet II umfasst die Gemarkungen der Ortschaften Günthersdorf, 

Horburg-Maßlau, Kötschlitz, Rodden und Zweimen der Stadt Leuna.  
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 Das Entsorgungsgebiet II ist auf dem Lageplan, der als Anlage 2 dieser Satzung als 

deren Bestandteil beigefügt ist, schwarz umrandet gekennzeichnet.  

 

 Die Umgrenzung des innerhalb des Entsorgungsgebietes II gelegenen "Nova Eventis / 

Saalepark"-Areals, für das und für an dieses angrenzende Bereiche zum Teil 

nachfolgend benannte Sonderregelungen gelten, ist auf dem Lageplan, der als Anlage 

3 dieser Satzung als deren Bestandteil beigefügt ist, rot umrandet gekennzeichnet.  

B.  

SATZUNGSBESTIMMUNGEN 

 

 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1)  Die Stadt Leuna betreibt Kanalisations- und Abwasserreinigungsanlagen nach Maßgabe 

ihrer "Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentlichen 

Abwasseranlagen auf dem Gebiet der Kernstadt Leuna sowie der Ortschaften 

Günthersdorf, Horburg-Maßlau, Kötschlitz, Rodden und Zweimen – 

Abwasserbeseitigungssat-zung – AwS" (ABl. der Stadt Leuna vom 7. November 2017, 

Nr. 57/2017, S. 2). 

 

(2) Die Stadt Leuna erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 

 

a) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen zentralen 

Schmutzwasserbeseitigungsanlage (Schmutzwassergebühren) 

 

b) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen zentralen 

Niederschlagswasserbeseitigungsanlage (Niederschlagswassergebühren) 

 

c) Entsorgungsgebühren für die Inanspruchnahme der dezentralen 

Abwasserbeseitigungsanlage: 

 

• Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen 

• Entsorgung von Fäkalwasser aus abflusslosen Sammelgruben 
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(3) Die Stadt Leuna kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben eines Dritten bedienen. 

 

§ 2 
Grundsatz 

 

(1) Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen werden 

verbrauchsabhängige Abwassergebühren, unterteilt in Abwassergebühr und 

Grundgebühr, für die Grundstücke erhoben, die an diese öffentlichen Abwasseranlagen 

angeschlossen sind oder in diese entwässern.  

 

(2) Die Abwassergebühr wird für die Beseitigung von Schmutzwasser und die Beseitigung 

von Niederschlagswasser getrennt ermittelt, nach verschiedenen Maßstäben berechnet 

und in Form von Leistungsgebühren erhoben. Bei der Schmutzwassergebühr wird 

zwischen zentraler und dezentraler Gebühr unterschieden.  

 
(3) Gebührenpflichtig ist darüber hinaus der Träger der Straßenbaulast, § 42 StrG LSA, 

bezüglich der Niederschlagswasserbeseitigung, wenn die unmittelbare Einleitung in einen 

Kanal erfolgt, der von der Stadt Leuna betrieben wird und wenn dieser Kanal vor 

Inkrafttreten des Straßengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (GVBl. LSA 1993 S. 334) 

bereits hergestellt oder erneuert worden ist.  

 

§ 3 
Dienstleister/ Betriebsführer 

 

(1)  Die Stadt Leuna bedient sich zur Erfüllung einzelner nachfolgend genannter Aufgaben 

eines Dritten, der Stadtwerke Leuna GmbH, Rudolf-Breitscheid-Straße 18, 06237 Leuna 

als Dienstleister ("SWL"). 

 

(2)  Die Pflichten der SWL nach Absatz (1) beinhalten insbesondere 

 

I. die folgenden technischen Leistungen: 

 

(a) die Durchführung der Investitions- und Sanierungsmaßnahmen sowie der 

Instandhaltungsmaßnahmen, 

 

(b) den Bereitschaftsdienst zur Störungsüberwachung und -behebung, 

 

(c) die Gestellung eines eigenen Gewässerschutzbeauftragten, 
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(d) die Labordienste für die Eigenüberwachung der abwassertechnischen 

Anlagen, 

 

(e) die im Rahmen der Investitions- und Sanierungsmaßnahmen erforderliche 

Aktualisierung der vorhandenen Netzpläne und sonstiger Aufzeichnungen, 

 

(f) die Aufstellung und die Fortschreibung eines digitalisierten Kanalkatasters, 

 

(g) die Kanalreinigung und Inspektion des Kanalnetzes, 

 

(h) die Verwertung/die Entsorgung des in der Kläranlage anfallenden 

Klärschlamms sowie die ordnungsgemäße Beseitigung der in der Kläranlage 

anfallenden Reststoffe (Sandfang- und Rechengut), 

       

(i) die Entsorgung der Inhalte von abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen 

einschließlich der Entsorgung der hierbei anfallenden Reststoffe, 

 

(j) der Einsatz mechanischer oder chemischer Verfahren der Rohrreinigung, 

 

(k) die Kontrollen zur Feststellung des Ist-Zustandes, 

 

sowie  

 

II. die folgenden kaufmännischen Leistungen: 

 

(a)  die Verbrauchserfassung bei den Gebührenpflichtigen sowie die Mitwirkung 

bei der Berechnung und Erhebung von Benutzungsgebühren im Namen der 

Stadt Leuna; zu erbringen sind sämtliche für den Gebühreneinzug 

erforderlichen Tätigkeiten, soweit rechtlich zulässig, insbesondere die 

Erstellung von Entwürfen der Gebührenkalkulationen einschließlich 

Erläuterungen, die Erfassung und laufende Pflege der erforderlichen 

Verbrauchsdaten und Kundendatenbanken, die Erstellung von Entwürfen 

und der Versand von Gebührenbescheiden, die Erfassung und Verarbeitung 

von Zahlungsvorgängen einschließlich der Kundenbuchhaltung, die 

Bearbeitung von Kundenbeschwerden und Widersprüchen einschließlich der 

Vorlage unterschriftsreifer Entwürfe von Widerspruchsbescheiden sowie die 

Unterstützung in gerichtlichen Streitverfahren, 

 

  (b) die Erstellung statistischer Unterlagen. 
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(3) Die SWL sind befugt, sich zur Erfüllung der ihr zur Durchführung der vorstehend in  

Absatz  2 genannten Aufgaben eines Betriebsführers zu bedienen, und zwar der 

Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH, Am Stadthafen 2, 01968 Senftenberg 

("WAL-Betrieb"). 

 

(4)  WAL-Betrieb übernimmt im Rahmen der Betriebsführung des Abwassernetzes der Stadt 

die Betriebsführungspflichten innerhalb folgender Grenzen: 

 

(a) Hauptleitungen (insbesondere Straßenkanäle) einschließlich Schächten, 

(b) Anschlussleitungen im öffentlichen Straßen-, Wege- oder Platzraum bis zur 

an der nächstbefindlichen öffentlichen Straßen-, Wege- oder Platzfläche 

gelegenen Grenze des Grundstücks des jeweiligen Anschlussnehmers 

einschließlich aller in diesen Leitungen vorhandenen Schächten,  

(c) Grundstücksgrenze der neuen Kläranlage Leuna, 

(d) Sonderbauwerke im Netz. 

 

(5) WAL-Betrieb ist verpflichtet, weitere Pflichten zu übernehmen, wenn dies für die 

Abwasserbeseitigung im Entsorgungsgebiet erforderlich ist. Die Übernahme weiterer 

Pflichten durch die WAL-Betrieb bedarf in jedem Einzelfall einer gesonderten, diesen 

Vertrag ergänzenden schriftlichen Vereinbarung. 

 

(6)  WAL-Betrieb erbringt die Leistungen für die Betriebsführung mit eigenem Personal. 

WAL-Betrieb ist berechtigt, sich nach sorgfältiger Auswahl Dritter zur Erfüllung ihrer 

Vertragspflichten zu bedienen. Die Stadt Leuna und / oder SWL kann / können im 

Einzelfall der Hinzuziehung bestimmter Dritter aus wichtigem Grund widersprechen. 

 

(7) WAL-Betrieb hat die SWL unverzüglich über alle die technische Betriebsführung 

betreffenden wichtigen Angelegenheiten und Ereignisse schriftlich zu unterrichten. 

 

(8) WAL-Betrieb trägt für die von ihr zu erbringenden Leistungen die Verantwortung — auch 

in strafrechtlicher Hinsicht. WAL-Betrieb hat die gesetzlichen Vorschriften und die 

Bedingungen, Befristungen und Auflagen der zuständigen Aufsichtsbehörden in vollem 

Umfang einzuhalten. 

 

§ 4  
Gebührenmaßstab bei zentraler Abwasserentsorgung 

 

(1)  Als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der zentralen Schmutzwasserbeseitigungs-

anlage werden verbrauchsabhängige Schmutzwassergebühren, unterteilt in die 

Abwassergebühr und die Grundgebühr, erhoben.  
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(2) Die verbrauchsabhängige Schmutzwassergebühr für die zentrale 

Schmutzwasserbeseitigung wird nach der Abwassermenge bemessen. Als 

Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungsanlage und aus 

einer Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen, abzüglich der nachweislich 

auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen. 

Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m3 Schmutzwasser. 

 

(a)  Als in die öffentliche Schmutzwasseranlage gelangt gelten 

 

• die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten 

Wasserversorgungsanlagen zugeführte und durch geeichte und verplombte 

Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 

• die auf dem Grundstück gewonnene und der öffentlichen 

Schmutzwasseranlage zugeführte Wassermenge, 

• die tatsächlich eingeleitete Schmutzwassermenge bei Bestehen einer 

Abwassermesseinrichtung. 

 

(b)  Hat ein Wasserzähler oder eine Schmutzwassermesseinrichtung nicht richtig oder 

überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wasser- bzw. Schmutzwassermenge von 

der Stadt Leuna unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungsmenge 

des Vorjahres und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des 

Gebührenpflichtigen geschätzt. 

 

(c)  Die Wassermenge nach Abs. 2 Buchst. (a) hat der Gebührenpflichtige der Stadt 

Leuna für den abgelaufenen Bemessungszeitraum von einem Kalenderjahr 

innerhalb der folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie ist durch geeichte und 

verplombte Wasserzähler nachzuweisen, die durch das zuständige 

Wasserversorgungsunternehmen bereitgestellt und eingebaut worden sind. Die 

Wasserzähler müssen den Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Wenn 

die Stadt Leuna auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als Nachweis 

über die Wassermenge prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die 

Wassermenge zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden 

kann. 

 

(d)  Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen, die 

nicht in die öffentliche Schmutzwasseranlage gelangen, obliegt dem 

Gebührenpflichtigen und ist grundsätzlich durch geeichte Wasserzähler zu führen. 

Diese Wasserzähler (Abzugszähler) werden durch die Stadt Leuna bzw. durch von 

ihr beauftragte Unternehmen installiert. 
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(e) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Schmutzwasseranlage 

gelangt sind, können auf Antrag abgesetzt werden. Der Antrag ist nach Ablauf 

des Kalenderjahres innerhalb von zwei Monaten bei der Stadt Leuna einzureichen. 

Für den Nachweis gelten gemäß Buchst. (c) Sätze 2 bis 4 sinngemäß. Die Stadt 

Leuna kann auf Kosten des Antragstellers Gutachten anfordern. Zuviel erhobene 

Gebühren sind zu verrechnen oder zu erstatten. 

 

(f)  Der nach Buchst. (d) geforderte Nachweis ist auch für landwirtschaftliche Betriebe 

mit Viehhaltung mit Inkrafttreten dieser Satzung verbindlich. Erfolgt durch den 

landwirtschaftlichen Betrieb entgegen dieser satzungsrechtlichen Verpflichtung 

kein Einbau, so ist der Abzug von Wassermengen mittels Gutachten oder 

glaubhafter Unterlagen nur im ersten Veranlagungsjahr nach Inkrafttreten dieser 

Satzung zulässig. 

 

(3) Nutzt der Gebührenpflichtige nach § 7 dieser Satzung zur Beseitigung von 

Niederschlagswasser die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage, wird die 

Abwassergebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung nach der überbauten und 

befestigten Grundstücksfläche (z. B. Dachflächen, Betondecken, bituminöse Decken, 

Pflasterungen sowie Pflasterbeläge und dergleichen) bemessen, von der aus 

Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Die Berechnungseinheit 

ist 1 m². Flächen werden jeweils auf volle Quadratmeter abgerundet.  

 

(4) Kommt der Gebührenpflichtige seiner Mitteilungspflicht nach Abs. (2) nicht fristgemäß 

nach, so kann die Stadt Leuna die Berechnungsdaten schätzen.  

 

§ 5 
Gebührenmaßstab bei dezentraler Abwasserentsorgung 

 

(1) Die dezentrale Schmutzwassergebühr wird nach der tatsächlich entsorgten Menge 

berechnet. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m3 Fäkalschlamm bei der 

Entsorgung von Kleinkläranlagen und 1 m3 Schmutzwasser bei der Entsorgung von 

abflusslosen Sammelgruben. 

 

(2) Die dezentrale Schmutzwassergebühr wird nach der Menge bemessen, die aus der 

Grundstücksentwässerungsanlage entnommen und abgefahren wird. Hierzu gehört 
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auch das für das Absaugen eventuell erforderliche Spülwasser. Maßgeblich ist die 

Messeinrichtung des Entsorgungsfahrzeugs. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m³ 

Fäkalschlamm. 

 
(3) Die bei jeder Entsorgung festgestellte Menge des abzufahrenden Grubeninhalts ist zu 

ermitteln, dem Gebührenpflichtigen bekannt zu geben und von ihm oder von einem 

Bevollmächtigten bestätigen zu lassen. Erfolgt keine Bestätigung, gilt die vom  

Entsorgungsunternehmen festgestellte Menge als zutreffend ermittelt. 

 
(4) Kommt der Gebührenpflichtige nach § 7 dieser Satzung seinen satzungsrechtlichen 

Verpflichtungen nicht oder teilweise nicht nach und ergeben sich daraus 

Mehraufwendungen, ist der Gebührenpflichtige zum Ersatz der sich hieraus ergebenden 

Mehrkosten verpflichtet. 

 

§ 6  
Gebührensätze 

 

(1) Die Abwassergebühr beträgt  

 

 I. für das Entsorgungsgebiet I  

 

 (a)  als verbrauchsabhängige Abwassergebühr (Mengengebühr) für  

 

  (aa) die zentrale Schmutzwasserbeseitigung    3,85 €/m³ 

 

  (bb) die Niederschlagswasserbeseitigung    1,07 €/m² 

 

   (cc) die dezentrale Abwasserbeseitigung  

 

− je m3 Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen  52,30 €/m3  

− je m3 Schmutzwasser aus abflusslosen  

 Sammelgruben  58,40 €/m3. 

 

 II. für das Entsorgungsgebiet II  

 

 (a)  als verbrauchsabhängige Abwassergebühr (Mengengebühr) für  

 

  (aa) die zentrale Schmutzwasserbeseitigung    3,81 €/m³ 
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  (bb) die Niederschlagswasserbeseitigung    0,72 €/m² 

 

   (cc) die dezentrale Abwasserbeseitigung  

 

− je m3 Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen  22,39 € /m3  

− je m3 Schmutzwasser aus abflusslosen  

 Sammelgruben  20,76 €/ m3. 

 

 III. für die Entsorgungsgebiete I und II  

 

  Für die teilweise Deckung der Fixkosten wird neben der Mengengebühr 

(Verbrauchsgebühr) eine Grundgebühr, abhängig von der maximalen 

Durchflussmenge des Wasserzählers, wie folgt erhoben:  

   

Grundgebühr Entsorgungsgebiet I Entsorgungsgebiet II 

bis        Q3/     4 10,00 € / Monat 10,00 € / Monat 

bis        Q3/   10 25,00 € / Monat 25,00 € / Monat 

bis        Q3/   16 40,00 € / Monat 40,00 € / Monat 

bis        Q3/   25 62,00 € / Monat 62,00 € / Monat 

bis        Q3/   40 100,00 € / Monat 100,00 € / Monat 

bis        Q3/   63 157,50 € / Monat 157,50 € / Monat 

bis      Q3/ 100 250,00 € / Monat 250,00 € / Monat 

größer   Q3/ 100 256,00 € / Monat -  entfällt - 

 

 

(2) Für das sog. "Nova Eventis / Saalepark"-Areal im Entsorgungsgebiet II, dessen Bereich 

in der Anlage 3 rot umrandet gekennzeichnet ist, und daran angrenzende Bereiche 

können abweichende vertragliche Vereinbarungen dahingehend getroffen werden, dass 

ein Dritter die Sammlung des Abwassers bei dortigen Grundstückseigentümern durch 

eigene Anlagen und / oder Vorrichtungen übernimmt und dieses in die öffentlichen 

Abwasseranlagen der Stadt Leuna einleitet. Die Erhebung der sich ergebenden 

verbrauchsabhängigen Schmutzwassergebühren, unterteilt in verbrauchsabhängige 

Abwassergebühr (Mengengebühr) und Grundgebühr, erfolgt durch Gebührenbescheid, 

der an diesen Dritten gerichtet wird.  
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Die insoweit festgelegten Gebühren sollen eine gleichmäßige Beteiligung der 

Eigentümer der Grundstücke im sog. "Nova Eventis / Saalepark"-Areal und der 

beteiligten Eigentümer der an dieses Areal angrenzenden Grundstücke an den Kosten 

der Abwasserentsorgung im Entsorgungsgebiet II oder an dieses angrenzend 

sicherstellen, und zwar insbesondere unter Berücksichtigung der ersparten Kosten 

durch die private Sammlung. Ergänzend können die Rechtsgrundsätze des § 5 Abs. 3 

Satz 3 und Abs. 3 a KAG-LSA herangezogen werden. 

§ 7 
Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des Grundstückes, bei Wohnungs- oder 

Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentümer. Wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an 

die Stelle des Grundstückseigentümers der Erbbauberechtigte des Grundstücks. 

Gebührenpflichtige sind außerdem Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstücks 

Berechtigte.  

 

(2) Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Art. 233 § 4 des 

Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch i.d.F. vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 

2494), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung 

für Personen gleichen Geschlechts vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2787), belastet, so ist anstelle 

des Eigentümers der Inhaber dieses Rechts gebührenpflichtig.  

 

(3) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes 

eingetragen sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte i. S. v. § 8 Abs. 

1 des Vermögenszuordnungsgesetzes (VZOG) i.d.F. vom 29. März 1994 (BGBl. I S. 709), zuletzt 

geändert durch Art. 3 des Flächenerwerbsänderungsgesetzes (FlErwÄndG) vom 3.07.2009 

(BGBl. I S. 1688). 

 

(4) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und 

Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 

Miteigentumsanteil gebührenpflichtig. 

 

(5) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den 

Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der bisher 

Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel (§ 12 Abs. 1 dieser Satzung) versäumt, 
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so haftet er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der 

Stadt Leuna entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

 

(6) Daneben ist stets auch der tatsächliche Benutzer der Abwasseranlagen gebührenpflichtig. 

 

§ 8  
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 

Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche 

Abwasseranlage angeschlossen ist oder der zentralen öffentlichen Abwasseranlage von dem 

Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der Grundstücksanschluss durch die 

Stadt Leuna beseitigt wird oder die Zuführung von Abwasser endet. 

 

 

§ 9  
Erhebungszeitraum bei zentraler Entsorgung 

 

Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die Gebührenschuld entsteht. 

 

Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erhoben wird (§ 

4 Abs. 2 Buchst. (a) dieser Satzung) gilt als Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeitraum 

der Wasserverbrauch der Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjahres 

vorausgeht. 

 
§ 10  

Veranlagung und Fälligkeit 
 

(1) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr sind vierteljährlich 

Abschlagszahlungen am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jahres zu leisten. 

Die Höhe der Abschlagszahlungen wird durch Bescheid nach den Berechnungsdaten des 

Vorjahres festgesetzt. 

 

(2) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der 

Abschlagszahlung bei der zentralen Schmutzwassergebühr diejenige Abwassermenge 

zugrunde gelegt, die dem Wasserverbrauch eines vergleichbaren Gebührenpflichtigen 

entspricht.  
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(3) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach der 

Bekanntgabe des Bescheides fällig.  

§ 11 
Billigkeitsregelung 

 

(1) Die Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können auf Antrag ganz oder teilweise 

gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 

Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 

erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder 

teilweise erlassen werden. Die Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen steht unter dem 

Vorbehalt, nach Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Einzelfall zu 

sozialverträglichen Belastungen zu gelangen. 

 

(2) Für die Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlöschen von Ansprüchen aus dem 

Abgabenschuldverhältnis gelten die §§ 218 bis 223, § 224 Abs. 1 und 2, §§ 225, 226, § 

227, §§ 228 bis 232 der Abgabenordnung (AO) in der jeweils geltenden Fassung 

entsprechend. 

 

§ 12  
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 

(1) Die Gebührenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Stadt Leuna jede Auskunft zu 

erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Gebühren erforderlich ist. 

 

(2) Die Stadt Leuna bzw. ein von ihr beauftragter Betriebsführer kann an Ort und Stelle 

ermitteln. Die nach Abs. (1) zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu 

ermöglichen und in dem erforderlichen Umfang mitzuwirken. 

 

(3) Soweit sich die Stadt Leuna bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung der Mithilfe eines 

Dritten bedient, haben die Abgabenpflichtigen zu dulden, dass sich die Stadt Leuna zur 

Feststellung der Abwassermengen nach § 4 Abs. 2 Buchst. (a) dieser Satzung die 

Verbrauchsdaten von Dritten mitteilen bzw. über Datenträger übermitteln lässt.  

 

§ 13  
Anzeigepflicht 
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(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Stadt Leuna sowohl vom 

Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 

 

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, durch welche die Berechnung der 

Gebühren beeinflusst wird (z. B. grundstückseigene Brunnen, Wasserzuführungen), so 

hat der Gebührenpflichtige dies unverzüglich der Stadt Leuna schriftlich anzuzeigen. 

Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert 

oder beseitigt werden.  

§ 14  
Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabenpflichten sowie zur 

Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung der hierfür erforderlichen 

personen- und grundstücksbezogenen Daten (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und 

deren Anschriften; Grundstücksbezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung; 

Wasserverbrauchsdaten)  gemäß Art. 6 der Verordnung (EU) 2016/679 - DSGVO i. V. m. § 4 

Abs. 1, § 6 Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnungs-Ausführungsgesetz - DSAG LSA vom 

18.02.2020, geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 20. März 2020 (GVBl LSA, S. 64, 70) 

durch die Stadt Leuna zulässig.  

 

(2) Die Stadt Leuna darf nach Maßgabe der dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen die 

für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, des Melderechts, der 

Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung bekannt gewordenen personen- und 

grundstücksbezogenen Daten für die in Abs. 1 dieser Bestimmung dieser Satzung genannten 

Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden Behörden (z.B. Finanz-, Kataster-

, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer 

Abrufverfahren erfolgen kann. 

 
§ 15  

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig i. S. von § 16 Abs. 2 Nr. 2 KAG-LSA handelt, wer vorsätzlich oder 

leichtfertig 
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(a) entgegen § 4 Abs. 2 Satz 2 Buchst. (b) dieser Satzung der Stadt Leuna die 

Wassermengen für den abgelaufenen Erhebungszeitraum nicht innerhalb der 

folgenden zwei Monate anzeigt; 

(b) entgegen § 4 Abs. 3 Satz 2 Buchst. (c) dieser Satzung keinen geeichten 

Wasserzähler einbauen lässt; 

(c) entgegen § 12 Abs. 1 dieser Satzung die für die Festsetzung und Erhebung der 

Abgaben erforderlichen Auskünfte nicht erteilt; 

(d) entgegen § 12 Abs. 2 dieser Satzung verhindert, dass die Stadt Leuna oder 

beauftragte Dritte an Ort und Stelle ermitteln können und die dazu erforderliche 

Mitwirkung verweigert; 

(e) entgegen § 13 dieser Satzung den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück 

nicht innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 EUR geahndet werden. 

 

 

§ 16 
Sprachliche Gleichstellung 

 

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils für Personen männlichen, 

weiblichen und diversen Geschlechts sowie für Personen ohne Geschlechtsangabe 

 

§ 17 
Inkrafttreten  

 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. Sie ersetzt die bisherigen 

Abwassergebührensatzungen - ohne Rücksicht auf deren Wirksamkeit -. 

 

Leuna, den 19. November 2024 

 

 

 

gez. Michael Bedla        Siegel 
Bürgermeister 
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Anlagen: 
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3. 
Bekanntmachung der Geschäftsordnung für dem Stadtrat und 

seine Ausschüsse 
 
 Der Stadtrat der Stadt Leuna hat gem. § 59 Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GCBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.05.2024 (GVBl LSA S- 128, 132), in seiner Sitzung am 30.10.2024 folgende 
Geschäftsordnung für den Stadtrat und seine Ausschüsse beschlossen: 
 
 

I. ABSCHNITT 
Sitzungen des Stadtrates 

 
§ 1 

Einberufung, Einladung, Teilnahme 
 
(1) Der Vorsitzende des Stadtrates beruft den Stadtrat im Einvernehmen mit dem 
Bürgermeister schriftlich oder elektronisch unter Mitteilung der Tagesordnung und Angabe 
von Ort und Zeit der Sitzung ein. Mitglieder des Stadtrates, die an der digitalen Ratsarbeit 
gem. § 3 Abs. 2 teilnehmen, erhalten ihre Sitzungsunterlagen regelmäßig in digitaler Form. 
Sie werden per E-Mail an die für sie hinterlegte Adresse spätestens bis zum Tag vor dem 
Beginn der Mindestladungsfrist nach Abs. 4 informiert, dass die Einladung sowie die dazu 
gehörigen Unterlagen im Ratsinformationssystem bereitgestellt wurden. Damit gelten die 
Einladungen und die Unterlagen als zugegangen. Bei Durchführung einer 
Videokonferenzsitzung nach § 24 wird der Zugang zur Ton- und Bildübertragung mit der 
Einberufung als Link (per E-Mail bzw. im Ratsinformationssystem) zur Verfügung gestellt.     
 
(2) Der Einladung sind die Tagesordnung und die für die Verhandlung erforderlichen 
Unterlagen grundsätzlich beizufügen. Die Tagesordnung muss über die anstehenden 
Beratungspunkte hinreichend Aufschluss geben. Die aufgenommenen Beschlussvorlagen sind 
grundsätzlich mit der Einladung zuzustellen. Die Ausschüsse, die bei der Erarbeitung der 
Vorlage beteiligt waren, sollen ersichtlich sein.  
 
(3) Der Stadtrat ist einzuberufen, so oft es die Geschäftslage erfordert. Der Stadtrat ist 
unverzüglich einzuberufen, wenn es ein Viertel seiner Mitglieder unter Angabe des 
Beratungsgegenstandes verlangt oder sofern die letzte Sitzung länger als drei Monate 
zurückliegt und ein Mitglied des Stadtrates die Einberufung unter Angabe des 
Beratungsgegenstandes beantragt. Der Antrag auf unverzügliche Einberufung des Stadtrates 
nach Satz 2 ist schriftlich beim Vorsitzenden einzureichen.  
 
(4) Die Einladung hat so rechtzeitig wie möglich zu erfolgen, mindestens jedoch unter 
Einhaltung einer Frist von einer Woche vor der Sitzung. Dies gilt nicht, wenn eine Sitzung 
des Stadtrates vor Erschöpfung der Tagesordnung vertagt werden muss (§ 2 Abs. 2 dieser 
Geschäftsordnung). In diesem Fall kann die Sitzung zur Erledigung der restlichen 
Tagesordnung an einem der nächsten Tage fortgesetzt werden. Eine erneute schriftliche 
Ladung sowie die Einhaltung einer Frist sind nicht erforderlich. Die in der Sitzung nicht 
anwesenden Stadträte sind von dem neuen Termin unverzüglich zu unterrichten.  
 



 

20.11.2024 Amtsblatt Nr. 44 / 2024 Seite 22  
 

 

 

(5) In dringenden Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden (Notfall), kann der Stadtrat 
vom Vorsitzenden ohne Frist, formlos und nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände 
einberufen werden. Ein Notfall ist gegeben, wenn die Beratung und Entscheidung über die 
Angelegenheit nicht bis zur nächsten Sitzung aufgeschoben werden kann, ohne dass nicht zu 
beseitigende Nachteile eintreten.  
 
(6) Wer nicht oder nicht rechtzeitig an einer Sitzung teilnehmen kann oder die Sitzung 
vorzeitig verlassen muss, zeigt dies dem Vorsitzenden des Stadtrates vor der Sitzung an.  
 
 

§ 2 
Sitzungszeiten, Dauer und Vertagung 

 

(1) Die Sitzungen sollen nicht nach 19 Uhr beginnen.  
 
(2) Nach 22 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen. Der in der 
Beratung befindliche Tagesordnungspunkt wird abschließend behandelt. Danach ist die 
Sitzung zu schließen. Sofern die Sitzung nicht gemäß § 1 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 an einem der 
nächsten Tage fortgesetzt wird, sind die restlichen Punkte in der nächstfolgenden Sitzung an 
vorderster Stelle zu behandeln.  
 
 

§ 3 
Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien 

 
(1) Der Verschwiegenheitspflicht nach § 32 Abs. 2 KVG LSA unterfallende schriftliche und 
elektronische Dokumente, insbesondere Sitzungsunterlagen, sind so aufzubewahren, dass sie 
dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen sind. Im Umgang mit solchen Dokumenten sind die 
Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten. Werden diese Dokumente für 
die Tätigkeit als Mitglied des Stadtrates nicht mehr benötigt, sind sie zurückzugeben oder 
datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen. 
 
(2) Die Mitglieder des Stadtrates, die über die technischen Voraussetzungen zum Versenden 
und Empfangen elektronischer Post verfügen, können dem Bürgermeister schriftlich 
eine elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im Sinne des § 53 KVG LSA und 
von der Anträge und Anfragen im Sinne des § 43 Abs. 3 KVG LSA versandt werden. 
 
(3) Die Stadt betreibt als Grundlage für die digitale Ratsarbeit ein internetbasiertes 
elektronisches Ratsinformationssystem. An der digitalen Ratsarbeit kann jedes Mitglied des 
Stadtrates durch verbindliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Bürgermeister teil- 
nehmen. Diese Erklärung gilt für die gesamte laufende Wahlperiode des Stadtrates. Das 
Nähere regelt die Richtlinie über die digitale Ratsarbeit in der Anlage zur Geschäftsordnung. 
 
(4) Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur erfolgen, soweit durch 
sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. 
Für die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch Mitglieder des Stadtrates gilt 
§ 5 Abs. 3 entsprechend. 
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§ 4 
Tagesordnung 

 
(1) Der Vorsitzende des Stadtrates stellt die Tagesordnung im Einvernehmen mit dem 
Bürgermeister auf. Die Tagesordnung gliedert sich in einen öffentlichen und bei Bedarf in 
einen nicht öffentlichen Teil.  
 
(2) Anträge zur Tagesordnung können Stadtratsmitglieder und Fraktionen bis spätestens 14 
Tage vor der Sitzung stellen. Die Anträge sind dem Vorsitzenden schriftlich oder unter der 
Voraussetzung des § 3 Abs. 2 elektronisch zuzuleiten. Auf Antrag eines Viertels der 
Mitglieder des Stadtrates oder einer Fraktion ist ein Beratungsgegenstand auf die 
Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung zu setzen. Dies gilt nicht, wenn der 
Stadtrat den gleichen Beratungsgegenstand innerhalb der letzten sechs Monate bereits 
verhandelt hat.  
 
(3) Nach erfolgter Einladung ist die Erweiterung der Tagesordnung um Angelegenheiten, die 
in öffentlicher Sitzung zu behandeln wären, nicht zulässig. Die Erweiterung der 
Tagesordnung um eine dringende Angelegenheit, die in nicht öffentlicher Sitzung (§ 5 dieser 
Geschäftsordnung) zu behandeln wäre, ist nur zu Beginn einer nicht öffentlichen Sitzung 
zulässig, wenn alle Mitglieder des Stadtrates anwesend sind und kein Mitglied widerspricht.  
 
(4) Der Stadtrat beschließt zu Beginn der jeweiligen Sitzung über die Feststellung der 
Tagesordnung und über die öffentliche oder nicht öffentliche Behandlung der 
Tagesordnungspunkte. Auf Antrag kann über die Absetzung von Angelegenheiten von der 
Tagesordnung  
oder die Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte mit der Mehrheit der auf „ja“  
oder „nein“ lautenden Stimmen entschieden werden. Betrifft ein Antrag eine Angelegenheit, 
die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt fällt, ist der Antrag ohne Sachdebatte durch 
Beschluss des Stadtrates von der Tagesordnung abzusetzen.  
 
 

§ 5 
Öffentlichkeit der Sitzungen 

 
(1) Jedermann hat das Recht, an öffentlichen Sitzungen des Stadtrates und seiner 
Ausschüsse teilzunehmen. Sind die für Zuhörer vorgesehenen Plätze besetzt, können weitere 
Interessenten zurückgewiesen werden. Zuhörer sind nicht berechtigt, in Sitzungen das Wort 
zu ergreifen oder sich selbst an den Verhandlungen zu beteiligen.  
 
(2) An den öffentlichen Sitzungen können Vertreter der Presse, des Rundfunks und ähnlicher 
Medien teilnehmen. Abs. 1 Sätze 2 und 3 finden entsprechende Anwendung.  
 
(3) Ton- und Bildübertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen öffentlicher Sitzungen 
durch Presse, Rundfunk und ähnliche Medien sind zulässig, wenn sie den Sitzungsablauf 
nicht beeinträchtigen. Sie sind dem Vorsitzenden vorher anzuzeigen.  
Dieser ist berechtigt, Auflagen, die der Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung dienen, 
zu erteilen. Dem Vorsitzenden des Stadtrates steht im Rahmen seiner Ordnungsfunktion das 
Recht zu, Bild- und Tonaufzeichnungen sowie Bild- und Tonübertragungen zu untersagen.  
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(4) Unter den in Abs. 3 genannten Voraussetzungen sind auch durch den Stadtrat und die 
Ausschüsse veranlasste Ton- und Bildübertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen 
öffentlicher Sitzungen zulässig. Nach Satz 1 erstellte Ton- und Bildträger sind dem 
Stadtarchiv zur Übernahme in das kommunale Archivgut zu übergeben.  
 
 

§ 6 
Ausschluss der Öffentlichkeit 

 
(1) Durch Beschluss des Stadtrates ist im Rahmen des § 52 Abs. 2 KVG LSA über den 
Ausschluss der Öffentlichkeit von einzelnen Tagesordnungspunkten zu entscheiden. Soweit 
das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner dies erfordern, werden 
insbesondere in nicht öffentlicher Sitzung behandelt:  
 

a) Personalangelegenheiten,  

b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren nicht öffentliche 

Behandlung im Einzelfall von der Fachaufsichtsbehörde verfügt ist,  

c) persönliche Angelegenheiten der Mitglieder des Stadtrates,  

d) Grundstücksangelegenheiten sowie die Ausübung des Vorkaufsrechtes,  

e) Vergabeentscheidungen,  

f) sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben ist.  

 
(2) In nicht öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse sind nach Wiederherstellung der 
Öffentlichkeit oder - wenn dies ungeeignet ist - in der nächsten öffentlichen Sitzung bekannt 
zu geben, sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner 
entgegenstehen.  
 
 

§ 7 
Sitzungsleitung und -verlauf 

 
(1) Der Vorsitzende hat die Sitzung unparteiisch zu leiten. Er ruft die 
Verhandlungsgegenstände auf und stellt sie zur Beratung und Beschlussfassung. Will er zu 
einem Beratungsgegenstand als Mitglied des Stadtrates sprechen, so gibt er den Vorsitz für 
die Dauer der Beratung und Beschlussfassung dieses Gegenstandes an seinen Stellvertreter 
ab.  
 
(2) Sind der Vorsitzende und seine Stellvertreter verhindert, so wählt der Stadtrat unter 
Vorsitz des an Jahren ältesten anwesenden Mitgliedes für die Dauer der Verhinderung, 
längstens für die Dauer der Sitzung, einen Vorsitzenden aus seiner Mitte.  
 
(3) Die Sitzungen des Stadtrates sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge durchzuführen:  
 

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der 
anwesenden Mitglieder des Stadtrates und der Beschlussfähigkeit, 

b) Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 
Tagesordnung,  
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c) Behandlung von Einwendungen zum Protokoll der vorherigen Sitzung und 
nachfolgende Abstimmung über die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung,  

d) Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung gefasster Beschlüsse, ggf. über 
wichtige Angelegenheiten und Eilentscheidungen,  

e) Einwohnerfragestunde,  
f) Behandlung der Tagesordnungspunkte der öffentlichen Sitzung,  

g) Anfragen und Anregungen der Stadträte und Ortsbürgermeister/innen 

h) Behandlung von Einwendungen zum Protokoll der vorherigen Sitzung und 
nachfolgende Abstimmung über die Niederschrift der letzten nichtöffentlichen Sitzung,  

i) Behandlung der Tagesordnungspunkte der nicht öffentlichen Sitzung,  

j) Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse,  

k) Schließung der Sitzung.  

(4) Die einzelnen Punkte der Tagesordnung kommen in der durch die Einladung festgelegten 
Reihenfolge zur Beratung und Abstimmung. § 4 Abs. 4 Satz 2 bleibt unberührt.  
 
 

§ 8 
Einwohnerfragestunde 

     
(1) Der Stadtrat sowie seine beschließenden Ausschüsse führen im Rahmen ordentlicher 
öffentlicher Sitzungen eine Einwohnerfragestunde durch. Beratende Ausschüsse können im 
Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzungen eine Einwohnerfragestunde durchführen. 
 

(2) Der Vorsitzende des Stadtrates bzw. des Ausschusses stellt den Beginn und das Ende der 
Fragestunde fest. Findet sich zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner ein, kann sie 
geschlossen werden. Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt sein. 
 

(3) Jeder Einwohner ist berechtigt, grundsätzlich eine Frage und zwei Zusatzfragen, die sich 
auf den Gegenstand der ersten Frage beziehen, zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen 
von allgemeinem Interesse, die in die Zuständigkeit der Stadt fallen. Bestehen Zweifel, dass 
der Fragesteller Einwohner der Stadt ist, so hat sich dieser gegenüber einem Beauftragten 
der Stadt auszuweisen. Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten des 
Fragestellers erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. C der Datenschutz-
Grundverordnung und nur zum Zwecke der schriftlichen Beantwortung der Anfrage, sofern 
diese nicht sofort und vollständig mündlich beantwortet werden kann. Nach Beantwortung 
werden die Daten gelöscht bzw. anonymisiert. In die Niederschrift werden nur anonymisierte 
Daten übernommen.  
 
(4) Angelegenheiten der Tagesordnung können Gegenstand der Einwohnerfragestunde sein. 
 
(5) Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch den Bürgermeister 
oder den Vorsitzenden des Stadtrates bzw. des Ausschusses. Eine Aussprache findet nicht 
statt. Ist die Beantwortung einer Frage in der Sitzung nicht möglich, erhält der Einwohner 
eine schriftliche Antwort, die innerhalb eines Monats zu erteilen ist. 
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(6) Die Einwohnerfragestunde ist zu protokollieren. Das Protokoll der Einwohnerfragestunde 
ist dem Protokoll der Stadtratssitzung als Anlage beizufügen. Das Protokoll muss enthalten: 
 
1. Inhalt der Frage, 
2. Inhalt der Antwort. 
 
(7) In den Ortschaftsräten Friedensdorf, Günthersdorf, Horburg-Maßlau, Kötzschau, 
Kötschlitz, Kreypau, Rodden, Spergau, Zöschen und Zweimen sind im Rahmen ihrer 
ordentlichen öffentlichen Sitzungen Fragestunden für die Einwohner der Stadt, die in der 
jeweiligen Ortschaft wohnen, in entsprechender Anwendung der Absätze 1 bis 5 
durchzuführen. 
 

§ 9 
Anregungen und Beschwerden der Einwohner 

 
Die Einwohner der Stadt haben das Recht, sich mit Anregungen und Beschwerden (per Brief 
oder in elektronischer Form) an den Stadtrat zu wenden. Antragsteller sollen über die 
Stellungnahme des Stadtrates möglichst innerhalb von sechs Wochen unterrichtet werden. 
Ansonsten ist ein Zwischenbescheid durch den Bürgermeister zu erteilen.  
 
 

§ 10 
Anfragen 

 
(1) Jedes Mitglied des Stadtrates ist berechtigt, schriftlich oder in der Sitzung des Stadtrates 
mündlich Anfragen zu einzelnen Angelegenheiten der Stadt und der Stadtverwaltung an den 
Bürgermeister zu richten.  
 
(2) Kann eine Anfrage während der Sitzung nicht sofort beantwortet werden, so muss dies 
schriftlich spätestens innerhalb eines Monats geschehen.  
 
(3) Ein Zehntel, mindestens jedoch zwei der ehrenamtlichen Mitglieder des Stadtrates oder 
eine Fraktion kann in allen Angelegenheiten der Stadt und ihrer Verwaltung verlangen, dass 
der Bürgermeister den Stadtrat unterrichtet. Auf Antrag der in Satz 1 bezeichneten 
Mehrheiten ist dem Stadtrat oder einem von ihm bestellten Ausschuss Akteneinsicht zu 
gewähren. Die Antragsteller müssen in dem Ausschuss vertreten sein. Der Stadtrat kann 
beschließen, dass ihm hierüber berichtet wird. Der Bericht ist schriftlich vorzulegen. Zur 
Beschleunigung des Verfahrens kann der Bericht auf Beschluss des Stadtrates mündlich 
erteilt werden.  
 
 

§ 11 
Beratung der Sitzungsgegenstände 

 
(1) Der Vorsitzende eröffnet die Beratung zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt. Der 
Bürgermeister oder sein Vertreter erläutert und begründet einleitend den 
Beratungsgegenstand. Ergänzend kann sich der Vortrag eines Sachverständigen anschließen. 
Diese haben bei nicht öffentlichen Sitzungen den Sitzungsraum zu verlassen, bevor in der 
entsprechenden Angelegenheit beraten wird. Die Beratung des jeweiligen 
Tagesordnungspunktes erfolgt nach Wortmeldung durch Erheben der Hand bzw. beider 
Hände für Anträge zur Geschäftsordnung.  
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(2) Die Mitglieder des Stadtrates, die wegen eines Interessenkonfliktes gemäß § 33 KVG LSA 
(Mitwirkungsverbot) von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen sein könnten, haben 
dies dem Vorsitzenden des Stadtrates vor Beginn der Beratung des entsprechenden 
Tagesordnungspunktes unaufgefordert mitzuteilen und den Sitzungsraum zu verlassen. Bei 
öffentlicher Sitzung kann sich das Mitglied in dem für Zuhörer bestimmten Teil des 
Sitzungsraumes aufhalten.  
 
(3) Ein Mitglied des Stadtrates darf in der Sitzung nur dann sprechen, wenn ihm der 
Vorsitzende das Wort erteilt. Das Wort kann wiederholt erteilt werden. Der Vorsitzende 
erteilt das Wort möglichst in der Reihenfolge der Wortmeldungen. Melden sich mehrere 
Mitglieder gleichzeitig zu Wort, so entscheidet der Vorsitzende über die Reihenfolge. Der 
Bürgermeister hat das Recht, im Stadtrat zu allen Angelegenheiten zu sprechen. Zur 
tatsächlichen und rechtlichen Klarstellung des Sachverhalts ist ihm auch außerhalb der 
Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort zu erteilen. Bei Wortmeldungen „zur 
Geschäftsordnung“ ist das Wort außerhalb der Reihenfolge sofort zu erteilen.  
 
(4) Die Redner sprechen grundsätzlich von ihrem Platz aus. Die Anrede ist an den Stadtrat, 
nicht an die Zuhörer zu richten. Die Redner haben sich an den zur Beratung stehenden 
Antrag zu halten und nicht vom Thema abzuweichen. Die Redezeit eines Mitgliedes des 
Stadtrates soll zu einem Tagesordnungspunkt drei Minuten nicht überschreiten. 
Zum gleichen Gegenstand dürfen maximal zwei Zusatzstellungnahmen bzw. Zusatzfragen 
vom gleichen Mitglied des Stadtrates erfolgen. 
 
(5) Während der Beratung sind nur zulässig:  
 

a) Zusatz- oder Änderungsanträge (Sachanträge) gemäß § 12 

b) Anträge zur Geschäftsordnung gemäß § 13.  

 
(6) Der Gleichstellungsbeauftragten ist auf Verlangen, und soweit Aufgaben ihres 
Geschäftsbereiches betroffen sind, in der Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort zu 
erteilen.  
 
(7) Den Vertrauenspersonen von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren ist zu Beginn der 
Beratung des Einwohnerantrages bzw. des Bürgerbegehrens Gelegenheit zu geben, ihr 
Anliegen zu erläutern. Ihr Wortbeitrag soll sich auf 10 Minuten beschränken. In einer 
anschließenden Beratung kann ihnen vom Vorsitzenden das Wort erteilt werden.  
 
(8) Der Vorsitzende des Stadtrates und der Antragsteller haben das Recht zur 
Schlussäußerung. Die Beratung des Tagesordnungspunktes wird vom Vorsitzenden des 
Stadtrates geschlossen.  
 
 

 
§ 12 

Sachanträge 
 
(1) Änderungs- und Zusatzanträge können bis zur Abstimmung gestellt werden. Mündlich 
gestellte Anträge sind dem Vorsitzenden auch schriftlich vorzulegen. Abweichend von Satz 2 
sind auch mündlich gestellte Anträge, welche nicht in Schriftform vorliegen, zulässig, wenn 
diese sich aus der Diskussion Ad-hoc ergeben. Diese mündlich gestellten Anträge sind binnen 
einer Woche in Schriftform nachzureichen. Hält der Vorsitzende einen Antrag für unzulässig, 
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so hat er vorab über die Zulässigkeit abstimmen zu lassen. Außerhalb der Sitzung können 
Anträge auch beim Vorsitzenden des Stadtrates oder beim Bürgermeister schriftlich oder zur 
Niederschrift eingereicht werden. 
 
(2) Anträge können, solange darüber noch nicht abgestimmt wurde, von dem Antragsteller 
zurückgezogen werden. Ein zurückgezogener Antrag kann von einem anderen Mitglied des 
Stadtrates aufgenommen werden mit der Wirkung, dass über den aufgenommenen anstelle 
des zurückgezogenen Antrages abgestimmt wird.  
 
 

§ 13 
Geschäftsordnungsanträge 

 
(1) Folgende Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit gestellt werden: 
 
a) Schluss der Rednerliste 

b) Verweisung an einen Ausschuss oder den Bürgermeister, 

c) Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung oder Vertagung, 

d) Festsetzung sowie Verlängerung oder Verkürzung der Redezeit, 

e) Unterbrechung, Vertagung oder Beendigung der Sitzung, 

f) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit, 

g) Zurückziehung von Anträgen, 

h) Anhörung von Personen, insbesondere Sachverständigen, 

i) Feststellung des Mitwirkungsverbotes eines Stadtratsmitgliedes, 

j) Feststellung der Beschlussunfähigkeit des Stadtrates im Verlauf der Sitzung 

k) Antrag auf namentliche Abstimmung. 

 
(2) Über die Anträge zur Geschäftsordnung nach Absatz 1 entscheidet der Stadtrat vor der 
Beschlussfassung zum Beratungsgegenstand.  

(3) Meldet sich ein Mitglied des Stadtrates „zur Geschäftsordnung“ durch Erheben beider 
Hände, so muss ihm das Wort außerhalb der Reihenfolge erteilt werden. Es darf dadurch 
kein Sprecher unterbrochen werden. Geschäftsordnungsanträge sind durch den Antragsteller 
zu begründen, sie dürfen sich mit der behandelten Sache selbst nicht befassen. Die 
Begründung darf einen Zeitumfang von 3 Minuten nicht überschreiten.  
 
 

§ 14 
Abstimmungen 

 
(1) Nach Schluss der Beratung oder nach Annahme des Geschäftsordnungsantrages auf 
„Schluss der Rednerliste“ lässt der Vorsitzende des Stadtrates abstimmen. Während der 
Abstimmung können keine weiteren Anträge gestellt werden. Anträge über die abgestimmt 
werden soll, sollen vor der Abstimmung im Wortlaut verlesen werden, sofern sie den 
Mitgliedern des Stadtrates nicht schriftlich vorliegen.  
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(2) Über jeden Antrag oder Beschlussvorschlag ist gesondert abzustimmen.  
 
(3) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden 
Reihenfolge abgestimmt:  
 

a) Anträge zur Geschäftsordnung,  

b) Anträge von Ausschüssen; über sie ist vor allen anderen Anträgen zum gleichen 
Sitzungsgegenstand abzustimmen,  

 

c) weitergehende Anträge, insbesondere Änderungs- und Zusatzanträge, die einen 
größeren Aufwand erfordern oder die eine einschneidendere Maßnahme zum 
Gegenstand haben,  

 

d) früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere Antrag nicht unter 
Buchstaben a) bis c) fällt.  

 
In Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitzende des Stadtrates. Bei Widerspruch entscheidet 
der Stadtrat durch einfache Stimmenmehrheit.  
 
(4) Vor jeder Abstimmung hat der Vorsitzende des Stadtrates die Frage, über die abgestimmt 
werden soll, so zu formulieren, dass sie mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann.  
 
(5) Es wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Mit der Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder kann eine namentliche Abstimmung verlangt werden. Jedes Mitglied des 
Stadtrates kann verlangen, dass in der Niederschrift vermerkt wird, wie es abgestimmt hat.  
 
(6) Offene und namentliche Abstimmungen können auch im Wege der elektronischen Form 
erfolgen. Die Stimmabgabe erfolgt dabei über ein elektronisches Abstimmungssystem. Die 
Eingabe kann mit „ja“, „nein“ oder „Enthaltung“ erfolgen. Das Abstimmungsergebnis wird 
zeitgleich im Sitzungsraum so dargestellt, dass das Stimmverhalten jedes einzelnen 
stimmberechtigten Mitgliedes erkennbar ist. Sofern ein stimmberechtigtes Mitglied 
bezweifelt, dass seine eigene Stimme so erfasst wurde, wie es von ihm beabsichtigt war, ist 
eine erneute Abstimmung durch Handzeichen gemäß Absatz 5 durchzuführen.  
 
(7) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststellung des 
Abstimmungsergebnisses nicht mit. Der Vorsitzende stellt anhand der Mehrheit der auf „ja“ 
oder „nein“ lautenden Stimmen fest, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Das Abstimmungsergebnis gibt der Vorsitzende 
unverzüglich nach der Abstimmung bekannt.  
 
(8) Wird das Ergebnis von einem Mitglied des Stadtrates angezweifelt, so ist die Abstimmung 
zu wiederholen und das Ergebnis mit der Zahl der auf „Ja“ und „Nein“ lautenden Stimmen, 
der Stimmenthaltungen und ungültigen Stimmen festzuhalten. 
 
(9) Über Gegenstände einfacher Art kann außerhalb einer Stadtratssitzung im Wege der 
Offenlegung oder im schriftlichen Verfahren beschlossen werden. Ein hierbei gestellter 
Antrag ist angenommen, wenn kein stimmberechtigtes Mitglied innerhalb einer Woche nach 
Bekanntgabe widerspricht.  
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§ 15  
Wahlen 

 
(1) Wahlen werden nur in den gesetzlich ausdrücklich genannten Fällen durchgeführt. Sie 
werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es kann offen gewählt werden, wenn kein 
Mitglied widerspricht.  
 
(2) Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen von Personen werden aus der Mitte des 
Stadtrates mehrere Stimmenzähler bestimmt.  
 
(3) Als Stimmzettel sind äußerlich gleiche Zettel zu verwenden. Die Stimmzettel sind so 
vorzubereiten, dass jeder Kandidat durch ein Kreuz kenntlich gemacht werden kann. Die 
farbliche Markierung erfolgt einheitlich, um Rückschlüsse auf die stimmabgebende Person zu 
vermeiden. Die Stimmzettel sind vor der Abgabe zu falten.  
 
(4) Ungültig sind Stimmen, sofern der Stimmzettel  
 
a) nicht als amtlich erkennbar ist,  

b) leer ist,  

c) den Willen des Stimmberechtigten nicht zweifelsfrei erkennen lässt,  

d) einen Zusatz, Vorbehalte oder weitere Beschriftungen enthält, 

e)  mehr als eine Stimme für einen Bewerber enthält.  

 
(5) Die Auszählung der Stimmen hat in Anwesenheit der Mitglieder des Stadtrates zu 
erfolgen.  
 
(6) Gewählt ist die Person, die im ersten Wahlgang die Stimmen der Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erhalten hat. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, 
so findet ein zweiter Wahlgang statt. Im zweiten Wahlgang ist die Person gewählt, die die 
meisten Stimmen erhalten hat. Ergibt sich im zweiten Wahlgang Stimmengleichheit, so 
entscheidet das Los, das der Vorsitzende zieht. Soweit im ersten Wahlgang nur eine Person 
zur Wahl stand und diese Person die erforderliche Mehrheit nicht erreicht hat, finden die 
Sätze 2 bis 4 keine Anwendung. Der Vorsitzende gibt das Wahlergebnis unmittelbar nach der 
Wahl bekannt.  
 
(7) Sind mehrere Personen zu wählen, können die Wahlen in einem Wahlvorgang 
durchgeführt werden, indem alle Bewerber auf einem Stimmzettel erfasst werden und je zu 
besetzende Stelle eine Stimme vergeben werden kann. Gewählt sind die Bewerber in der 
Reihenfolge der Zahl, der für sie abgegebenen gültigen Stimmen, wenn zugleich die Mehrheit 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erreicht ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los, das der Vorsitzende zieht.  
 
 

§ 16 
Unterbrechung, Verweisung und Vertagung 

 
(1) Der Vorsitzende des Stadtrates kann die Sitzung unterbrechen. Er hat die Sitzung zu 
unterbrechen, wenn auf Antrag eines Mitgliedes des Stadtrates ein entsprechender Beschluss 
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von der Mehrheit der anwesenden Stadtratsmitglieder gefasst wird. Die Unterbrechung soll 
im Regelfall nicht länger als 15 Minuten dauern.  
 
(2) Der Stadtrat kann, sofern ein Tagesordnungspunkt nicht durch eine Entscheidung in der 
Sache abgeschlossen wird,  
 

a) den Tagesordnungspunkt zur nochmaligen Beratung an den mit der Vorberatung 
befassten Ausschuss zurückverweisen,  

 

b) den Tagesordnungspunkt zur erneuten Vorbereitung an den Bürgermeister 
zurückverweisen,  

 

c) die Beratung über den Tagesordnungspunkt vertagen. 
 
(3) Über entsprechende Anträge ist sofort abzustimmen. Der Schlussantrag geht bei der 
Abstimmung dem Verweisungs-, dieser dem Vertagungsantrag vor.  
 
(4) Jeder Antragsteller kann bei demselben Punkt der Tagesordnung nur einen Verwei- 
 sungs-, Vertagungs- oder Schlussantrag stellen.  
 
 

§ 17 
Niederschrift 

 
(1) Über jede Sitzung des Stadtrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom 
Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Der Protokollführer ist ein 
Stadtbediensteter und wird vom Bürgermeister benannt. 
 
(2) Die Niederschrift muss mindestens enthalten:  
 

a) die Angabe, ob eine Sitzung nach § 24 durchgeführt wurde,  

b) Datum, Ort, Beginn und Ende der Sitzung sowie etwaige Sitzungsunterbrechungen,  

c) die Namen der anwesenden und fehlenden Mitglieder des Stadtrates,  

d) die Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Beschlussfähigkeit und der 
Tagesordnung,  

e) die Tagesordnung,  

f) den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse,  

g) die Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen, bei namentlicher Abstimmung gem.  
§ 14 Abs. 5 Satz 2 ist die Entscheidung jedes Mitglieds des Stadtrates in der 
Niederschrift zu vermerken,  

h) Vermerke darüber, welche Stadtratsmitglieder verspätet erschienen sind oder die 
Sitzung vorzeitig oder wegen Befangenheit vorübergehend verlassen haben, wobei 
ersichtlich sein muss, an welchen Abstimmungen oder Wahlen und aus welchem Grund 
die Betroffenen nicht teilgenommen haben,  
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i) Anfragen der Mitglieder des Stadtrates,  

j) die Angabe, ob die Beratung über die einzelnen Tagesordnungspunkte öffentlich oder 
nicht öffentlich stattgefunden hat,  

k) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung (insbesondere Einwohnerfragestunden, 
Ordnungsmaßnahmen). 

Der Vorsitzende und jedes Mitglied des Stadtrates können verlangen, dass ihre Erklärungen 
wörtlich in der Niederschrift festgehalten werden. Dies ist durch vorherige Wortmeldung 
anzuzeigen. 
 
(3) Die Niederschrift ist nach Unterzeichnung allen Mitgliedern des Stadtrates unverzüglich 
elektronisch zuzuleiten. Die Niederschrift über die in nicht öffentlicher Sitzung behandelten 
Tagesordnungspunkte ist gesondert zu protokollieren.  
 
(4) Einwendungen gegen die Niederschrift sind dem Vorsitzenden schriftlich oder mündlich 
zuzuleiten. Der Stadtrat entscheidet in seiner nächsten Sitzung, ob und in welcher Weise die 
Niederschrift zu berichtigen ist. Wird der Einwendung nicht entsprochen, so ist das Mitglied 
des Stadtrates berechtigt, die Aufnahme einer entsprechenden Erklärung in die Niederschrift 
zu verlangen.  
 
(5) Zur Erleichterung der Erstellung der Niederschrift ist es dem Protokollführer gestattet, 
Tonaufzeichnungen anzufertigen. Nach Fertigstellung, Unterzeichnung und Feststellung der 
Niederschrift sind Tonaufzeichnungen zu löschen. § 5 Abs. 4 bleibt unberührt.  
 
(6) Die Einsichtnahme in die beschlossenen Niederschriften der öffentlichen Sitzungen ist 
jedermann nach vorheriger Anmeldung während der öffentlichen Sprechzeiten der 
Verwaltung gestattet. Kopien können gegen Erstattung der dadurch entstehenden Kosten 
erworben 
werden.  
 
(7) Die öffentlichen Teile aller Niederschriften des Stadtrates, der Ausschüsse und der 
Ortschaftsräte werden nach ihrer Genehmigung im Bürgerinformationssystem zur Ratsarbeit 
veröffentlicht. 
 
 
 

§ 18 
Änderung und Aufhebung der Beschlüsse des Stadtrates 

 
(1) Die Aufhebung oder Änderung eines Beschlusses des Stadtrates kann von einem Drittel 
der Mitglieder oder vom Bürgermeister beantragt werden. Der Stadtrat entscheidet hierüber 
frühestens in der nächsten Sitzung durch erneute Beschlussfassung.  
 
(2) Ein nach Abs. 1 abgelehnter Antrag kann innerhalb von sechs Monaten nur dann erneut 
gestellt werden, wenn sich die Sach- und/oder Rechtslage wesentlich geändert hat.  
 
(3) Ein Änderungs- oder Aufhebungsantrag ist unzulässig, soweit in Ausführung des 
Beschlusses des Stadtrates bereits Rechtspositionen Dritter entstanden sind und diese nicht 
mehr aufgelöst werden können, weil dies mit vertretbarem Aufwand nicht möglich ist 
und/oder zu Schadenersatzansprüchen führen kann.  
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§ 19 
Ordnung in den Sitzungen 

 
(1) Der Vorsitzende sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung in den Sitzungen und achtet 
auf die Einhaltung der Geschäftsordnung. Er übt das Hausrecht aus.  
 
(2) Verstößt ein Mitglied des Stadtrates gegen die Bestimmungen der Geschäftsordnung oder 
verletzt es die Würde der Versammlung oder äußert es sich ungebührlich, so kann es vom 
Vorsitzenden unter Nennung des Namens „zur Ordnung“ gerufen werden. Persönliche 
Angriffe und Beleidigungen sind vom Vorsitzenden zu rügen. Ist ein Mitglied in derselben 
Sitzung dreimal zur Ordnung gerufen und beim zweiten Mal auf die Folgen eines dritten 
Ordnungsrufes hingewiesen worden, so kann ihm der Vorsitzende das Wort entziehen. 
Entsprechendes gilt, wenn ein Mitglied vom Beratungsgegenstand abschweift und vom 
Vorsitzenden „zur Sache“ gerufen wurde. Ist einem Mitglied des Stadtrates das Wort 
entzogen, so darf es zu diesem Punkt der Tagesordnung nicht mehr sprechen.  
 
(3) Der Vorsitzende des Stadtrates kann einem Redner, der die festgesetzte Redezeit 
überschreitet, das Wort entziehen, wenn er ihn bereits auf den Ablauf der Redezeit 
hingewiesen hat. 
 
(4) Der Vorsitzende des Stadtrates kann ein Mitglied bei grob ungebührlichem oder 
wiederholt ordnungswidrigem Verhalten von der Sitzung ausschließen. Das Mitglied hat den 
Sitzungsraum zu verlassen.  
 
(5) Der Stadtrat kann ein Mitglied, das wiederholt Zuwiderhandlungen gegen die zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung erlassenen Anordnungen begangen hat, durch Beschluss für 
höchstens vier Sitzungen ausschließen.  
 
(6) Wird die Ordnung in einer Sitzung gestört und gelingt es dem Vorsitzenden nicht, sie 
wiederherzustellen, so kann er die Sitzung unterbrechen.  
 
 

§ 20 
Ordnungsmaßnahmen gegenüber Zuhörern 

 
(1) Der Ordnungsgewalt und dem Hausrecht des Vorsitzenden des Stadtrates unterliegen 
alle Personen, die sich während einer Sitzung des Stadtrates im Sitzungsraum aufhalten.  
 
(2) Wer als Zuhörer durch ungebührliches Verhalten die Sitzung stört oder Ordnung und 
Anstand verletzt, kann auf Anordnung des Vorsitzenden aus dem Sitzungsraum verwiesen 
und notfalls entfernt werden, wenn er durch den Vorsitzenden vorher mindestens einmal auf 
die Folgen seines Verhaltens hingewiesen wurde. Entsteht während einer Sitzung des 
Stadtrates unter den Zuhörern störende Unruhe, die den Fortgang der Verhandlungen in 
Frage stellt, so kann der Vorsitzende des Stadtrates nach vorheriger Ankündigung den für die 
Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes räumen lassen, wenn die störende Unruhe auf 
andere Weise nicht zu beseitigen ist.  
 
(3) Hat der Vorsitzende des Stadtrates zu einer Sitzung vorsorglich Polizeischutz angefordert, 
so teilt er das zu Beginn der Sitzung dem Stadtrat einschließlich der Gründe hierfür mit.  
 
 
 



 

20.11.2024 Amtsblatt Nr. 44 / 2024 Seite 34  
 

 

 

II. ABSCHNITT 
Fraktionen 

 
§ 21 

Fraktionen1 
 

(1) Eine Fraktion muss mindestens aus zwei Mitgliedern bestehen. Jede Fraktion hat einen 
Vorsitzenden. Die Fraktionen geben dem Vorsitzenden des Stadtrates vor ihrer Bildung, den 
Namen des Vorsitzenden und dessen Stellvertreters sowie der Mitglieder unverzüglich 
schriftlich zur Kenntnis; entsprechendes gilt für Veränderungen innerhalb der Fraktion und 
die Auflösung der Fraktion. Die Bildung und Auflösung sowie Veränderungen innerhalb der 
Fraktion werden mit dem Zugang der schriftlichen Anzeige an den Vorsitzenden des 
Stadtrates wirksam.  
 
(2) Die Bezeichnung der Fraktionen richtet sich nach der Kurzbezeichnung der Parteien und 
Wählergruppen, aufgrund deren Wahlvorschlages die Fraktionsmitglieder in den Stadtrat 
gewählt werden. Dabei darf jede Kurzbezeichnung einer Partei oder Wählergruppe im 
Stadtrat nur einmal verwendet werden. Der Fraktionswechsel einzelner Stadtratsmitglieder 
lässt bestehende Fraktionsbezeichnungen unberührt.  
 
(3) Ein Mitglied des Stadtrates kann nicht mehreren Fraktionen angehören.  
 
(4) Die Fraktionen haben die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Regelungen sicherzu- 
     stellen und insbesondere dafür Sorge zu tragen,  
 
 1. dass hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten (i. S. d. § 4 des 
  Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetzes Sachsen-Anhalt) die Vor-
  schriften des Datenschutzrechts beachtet werden, vor allem, dass bei Auflö-
  sung der Fraktion die aus der Fraktionsarbeit erlangten personenbezogenen 
  Daten gelöscht werden,  
 
 2. dass die notwendige Aufbewahrung und der ordnungsgemäße Umgang mit 
  fraktionsbezogenen Unterlagen (z. B. Verwendungsnachweise, Kontenführung 
  etc.) gewährleistet ist,  
 
 3. dass neben-/hauptamtliche Fraktionsmitarbeiter, die nicht Mitglied des Stadt-
  rates sind, zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. 
 
(5) Den Fraktionen wird es im Rahmen der im Haushalt bereitgestellten Mittel ermöglicht, 
Sitzungsräume in stadteigenen Gebäuden kostenfrei zu nutzen. Die kostenfreie Nutzung 
schließt das Mobiliar, technische Geräte, Verbrauchsmaterialien und sämtliche Nebenkosten 
der Raumnutzung ein.   
 
 

III. ABSCHNITT 
Ausschüsse des Stadtrates 

 
§ 22 

Verfahren in den Ausschüssen 
 

 
1 Eine Fraktion muss aus mindestens zwei ehrenamtlichen Mitgliedern bestehen.  
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(1) Soweit durch Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ist, finden für die Ausschüsse des 
Stadtrates die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung entsprechend Anwendung.  
 
(2) In jeder Ausschusssitzung sind die Tagesordnungspunkte  

a) Mitteilungen, 

b) Anfragen, 

c) Anregungen 

vorzusehen.  
 
(3) Die Tagesordnung und die Niederschrift zu den Sitzungen beschließender und beratender 
Ausschüsse sind allen Ausschussmitgliedern zuzuleiten.  
 
(4) Der Antrag eines sachkundigen Einwohners in einem beratenden Ausschuss ist nur 
beachtlich, wenn er durch ein Ausschussmitglied, das dem Stadtrat als ehrenamtliches 
Mitglied angehört, unterstützt wird.  
 
(5) Die Ausschüsse können beschließen, zu einzelnen Punkten ihrer Tagesordnung in den 
Sitzungen Sachverständige und Einwohner zu hören. Diese können an nicht öffentlichen 
Sitzungen nur zu dem Tagesordnungspunkt teilnehmen, zu dem sie gehört werden sollen 
und haben den Sitzungsraum zu verlassen, bevor in der entsprechenden Angelegenheit 
beraten wird.  
 
(6) Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer Ausschüsse, so können diese zu 
gemeinsamen Sitzungen zusammentreten.  
 
 
 

IV. ABSCHNITT 
Öffentlichkeitsarbeit 

 
§ 23 

Unterrichtung der Öffentlichkeit und Presse 
 
Öffentlichkeit und Presse werden vom Bürgermeister über die Tagesordnung der Sitzungen 
des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie über den wesentlichen Inhalt der gefassten 
Beschlüsse unterrichtet.  
 
 
 
 

V. ABSCHNITT 
Verfahren in außergewöhnlichen Notsituationen 

 
§ 24 

Durchführung von Videokonferenzen und Abstimmungen  
in außergewöhnlichen Notsituationen 

 
(1) Im Falle einer festgestellten Notsituation i. S. v. § 56a Abs. 1 Satz 1 KVG LSA entscheidet 
der Vorsitzende im Einvernehmen mit dem Bürgermeister, ob die Sitzung in Form einer 
Videokonferenz durchgeführt wird und beruft den Stadtrat unter Mitteilung der 
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Tagesordnung sowie Angabe von Zeit und Zugang zum virtuellen Sitzungsraum ein. § 1 Abs. 
2, Abs. 3 Satz 1 und 2, Absätze 4 und 5 sowie §§ 2 bis 5 gelten entsprechend.  
 
(2) Für den Ablauf einer Videokonferenzsitzung gelten die in dieser Geschäftsordnung 
festgelegten Grundsätze, insbesondere die §§ 6, 7, 10 bis 13, 14, 16, 17, 18 und 19, soweit 
nachfolgend nichts Abweichendes geregelt ist. Bei Störungen der Videokonferenztechnik, die 
nach § 56a Abs. 2 Satz 2 KVG LSA im Verantwortungsbereich der Stadt liegen, ist die Sitzung 
von dem Vorsitzenden zu unterbrechen oder abzubrechen. Sonstige Störungen der 
Zuschaltung sind unbeachtlich. Sie haben insbesondere keine Auswirkung auf die 
Wirksamkeit eines ohne das betroffene Mitglied gefassten Beschlusses.  
 
(3) Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsitzende die Anwesenheit und Beschlussfähigkeit fest, 
indem er die stimmberechtigten Mitglieder namentlich aufruft. Ist das aufgerufene Mitglied 
der Videokonferenz zugeschaltet, so meldet es sich durch eine kurze akustische Bestätigung 
zurück. Der Protokollführer trägt die teilnehmenden stimmberechtigten Mitglieder in eine 
Anwesenheitsliste ein.  
 
(4) Vor jeder Abstimmung stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit sowie die 
Funktionsfähigkeit des Videokonferenzsystems fest. Abstimmungen erfolgen grundsätzlich 
namentlich. Elektronisch kann nur abgestimmt werden, sofern gewährleistet ist, dass das 
Abstimmungsergebnis ohne Zeitverzug so dargestellt wird, dass das Stimmverhalten jedes 
stimmberechtigten Mitgliedes für alle Mitglieder sowie die Öffentlichkeit erkennbar ist.  
 
(5) Die mittels Videokonferenztechnik zugeschalteten Mitglieder müssen die Kamera während 
der gesamten Sitzung eingeschaltet lassen, auch wenn sie ihren Platz verlassen. Der Ton 
kann ausgeschaltet werden.  
 
(6) Im Rahmen der Bekanntmachung von Ort und Zeit der Videokonferenzsitzung ist darauf 
hinzuweisen, dass anstelle der Einwohnerfragestunde die Möglichkeit besteht, Fragen 
schriftlich oder elektronisch beim Vorsitzenden einzureichen. Im Rahmen der 
Videokonferenzsitzung verliest der Vorsitzende die bei ihm eingegangenen Anfragen. Für das 
weitere Verfahren findet § 8 Absätze 2 bis 6 entsprechend Anwendung.  
 
(7) Im Falle einer festgestellten Notsituation i. S. v. § 56a Abs. 1 Satz 1 KVG LSA kann 
anstelle einer Präsenzsitzung oder einer Videokonferenzsitzung die Beschlussfassung über 
Verhandlungsgegenstände im Wege eines schriftlichen oder elektronischen Verfahrens nach 
Maßgabe von § 56a Abs. 3 KVG LSA durchgeführt werden. Über die Einleitung dieses 
Verfahrens entscheidet der Vorsitzende im Einvernehmen mit dem Bürgermeister.  Das 
Einverständnis zu dem schriftlichen oder elektronischen Verfahren wird im Zuge der 
Beschlussfassung durch eine gesonderte Abstimmung ermittelt.  
 
 

VI. ABSCHNITT 
Schlussvorschriften, Inkrafttreten 

 
§ 25 

Auslegung der Geschäftsordnung 
 

Bei Zweifeln über Auslegung und Anwendung der Geschäftsordnung entscheidet der 
Vorsitzende des Stadtrates. Erhebt sich gegen seine Entscheidung Widerspruch, so 
entscheidet der Stadtrat mit der Mehrheit der auf „ja“ oder „nein“ lautenden Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit ist der Widerspruch zurückgewiesen.  
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§ 27 
Abweichungen von der Geschäftsordnung 

 
Von den Vorschriften dieser Geschäftsordnung kann nur im Einzelfall und nur dann 
abgewichen werden, wenn gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen und kein 
Mitglied in der Sitzung des Stadtrates widerspricht.  
 
 
 

§ 28 
Sprachliche Gleichstellung 

 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Geschäftsordnung werden 
verallgemeinernd verwendet und beziehen sich auf alle Geschlechter.  
 
 
 

§ 29 
Inkrafttreten 

 
Die Geschäftsordnung tritt mit Beschlussfassung des Stadtrats am 30.10.2024 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 29.10.2020 außer Kraft. 
 
 
 
Leuna, den 04. November 2024 
 
 
 
gez. Daniel Krug 
Stadtratsvorsitzender 
 
 
 
Anlage zu § 3 Abs. 3 der Geschäftsordnung 
 
 
 
Richtlinie über die Digitale Ratsarbeit des Stadtrates  
gemäß § 3 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Stadtrates und seiner Ausschüsse 
 
 
Vorbemerkung: 
Durch die digitale Ratsarbeit soll ein effizienter Sitzungsdienst gewährleistet sowie langfristig 
Kosten eingespart werden.  
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§ 1  
Teilnahme an der digitalen Ratsarbeit 

 
(1) Die Stadt betreibt ein internetbasiertes elektronisches Ratsinformationssystem als 
Grundlage für die digitale Ratsarbeit. Den teilnehmenden Stadtratsmitgliedern werden die 
Unterlagen für die Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse über das 
Ratsinformationssystem in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Schriftliche 
Unterlagen werden regelmäßig nicht versandt; kurzfristig am Sitzungstag erstellte Vorlagen 
(Tischvorlagen) werden schriftlich bereitgestellt.  
 
(2) Die Mitglieder des Stadtrates, die über die technischen Voraussetzungen zum Versenden 
und Empfangen elektronischer Post verfügen, nehmen nach Abgabe einer verbindlichen 
schriftlichen Erklärung gegenüber dem Bürgermeister gemäß § 3 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung an der digitalen Ratsarbeit teil. Sie haben den Datenschutz analog zur 
Papierform zu gewährleisten; § 3 Abs. 1 der Geschäftsordnung bleibt unberührt.  
 
(3) Die Mitglieder des Stadtrates, die an der digitalen Ratsarbeit teilnehmen, sind 
verpflichtet, regelmäßig das elektronische Ratsinformationssystem zu aktualisieren, 
mindestens jedoch einmal unmittelbar vor den Sitzungen des Stadtrates bzw. seiner 
Ausschüsse. 
 
(4) Bei einem Ausfall des Ratsinformationssystems erfolgt der Versand der Einladungen und 
Sitzungsunterlagen in schriftlicher Form; die Ladungsfrist nach § 1 Abs. 4 der 
Geschäftsordnung bleibt unberührt.  
 
 

§ 2 
Gebrauchsüberlassung mobiler digitaler Endgeräte 

 
(1) Die Stadt stellt auf Wunsch jedem Mitglied des Stadtrates ein mobiles digitales Endgerät 
(nachfolgend: Endgerät) mit WLAN-Schnittstelle (alternativ: mit WLAN- sowie Mobilfunk-
Schnittstelle und eine SIM-Karte für einen Internettarif) leihweise zur Verfügung. Die 
Gebrauchsüberlassung für das Endgerät erfolgt unentgeltlich.  
 
(2) Das Endgerät wird vorkonfiguriert bereitgestellt. Die Stadt trägt die Kosten für die 
Bereitstellung und Pflege der Anwendungssoftware (App). Die Weitergabe des Endgerätes an 
Dritte sowie eine Mitführung in das Ausland sind untersagt. 
(3) Sofern die Mitglieder des Stadtrates eigene oder ihnen von Dritten überlassene bzw. 
bereitgestellte Endgeräte nutzen, finden folgende Regelungen Anwendung: 
 

1. Geräte folgender Hersteller bzw. mit folgenden Betriebssystemen sind für die 
Teilnahme an der digitalen Ratsarbeit geeignet (Apple und andere). 

2. Den Stadtratsmitgliedern ist es gestattet, mit diesen Endgeräten über die 
Anwendungssoftware (App) auf die im Ratsinformationssystem bereitgestellten 
elektronischen Sitzungsunterlagen zuzugreifen. Das schließt ausdrücklich Endgeräte 
ein, die einem Mitglied des Stadtrates von Dritten z.B. im Rahmen der Ausübung 
anderer Mandate (z.B. im Bundestag, Landtag, Kreistag) überlassen bzw. 
bereitgestellt werden. 

3. Die Stadt beteiligt sich nicht an den Kosten für diese Endgeräte. Kosten für die 
Bereitstellung und Pflege der Anwendungssoftware (App) im Zusammenhang mit 
der digitalen Ratsarbeit werden von der Stadt getragen. 
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§ 3 

Allgemeine Regelungen zur Nutzung der Endgeräte  
 
(1) Die Mitglieder des Stadtrates sind verpflichtet, die eingesetzten Endgeräte und die 
dazugehörige Anwendungssoftware (App) mittels Passwort vor dem Zugriff Dritter zu 
schützen. Das Passwort ist geheim zu halten. Es darf weder auf dem Gerät gespeichert, noch 
zusammen mit dem Gerät aufbewahrt werden.  
 
(2) Die Stadt unterstützt und berät die Mitglieder des Stadtrates bei auftretenden 
technischen Problemen der gem. § 2 Abs. 1 bereitgestellten Endgeräte.  
 
(3) Die Mitglieder des Stadtrates sind zur besonderen Sorgfalt im Umgang mit den gem. § 2 
Abs. 1 bereitgestellten Endgeräten verpflichtet. Diese werden durch die Stadt gegen 
Zerstörung, Verlust oder Beschädigung durch Feuer, Leitungswasser, Sturm und 
Einbruchdiebstahl versichert. Die Versicherung erstreckt sich auf die Aufbewahrung des 
jeweiligen Gerätes im Rathaus (Verwaltungsgebäude) oder anderen regelmäßigen 
Sitzungsorten und in der Wohnung des Stadtratmitgliedes sowie bei kurzzeitigen 
anderweitigen Aufenthaltsorten des Stadtratmitgliedes innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland.  
 
(4) Die Zerstörung, Beschädigung oder der Verlust, insbesondere durch Diebstahl, eines 
gem. § 2 Abs. 1 bereitgestellten Endgerätes ist der Stadt unverzüglich anzuzeigen.  
 
(5) Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Zerstörung oder Beschädigung sowie bei 
vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verlust eines gem. § 2 Abs. 1 bereitgestellten 
Endgerätes haftet das Stadtratsmitglied für den eingetretenen Schaden.  
 
(6) Die private Nutzung eines gem. § 2 Abs. 1 bereitgestellten Endgerätes ist zulässig. 
 
 
 

§ 4 
Allgemeine Regelungen zur Nutzung der Anwendungssoftware 

 
(1) Die Mitglieder des Stadtrates können über die auf dem Endgerät installierte 
Anwendungssoftware (App) des Ratsinformationssystems auf die Einladungen und 
Sitzungsunterlagen des Stadtrates bzw. der Ausschüsse des Stadtrates elektronisch 
zugreifen. 
 
(2) Für die Synchronisation des Ratsinformationssystems mit der Anwendungssoftware (App) 
wird eine Internetverbindung (WLAN, Mobilfunk) benötigt. Für die Einwahl des Gerätes in 
das Netzwerk haben die Stadtratsmitglieder selbst Sorge zu tragen.  
 
(3) Die Mitglieder des Stadtrates haben sicherzustellen, dass mögliche Beeinträchtigungen 
durch auf dem Endgerät ggf. installierte und eingesetzte andere Programme bzw. 
Anwendungen, die die Funktionsfähigkeit des von der Stadt zur Verfügung gestellten 
Ratsinformationssystems beeinträchtigen können, ausgeschlossen sind.  
 
(4) Die Stadt unterstützt und berät die Mitglieder des Stadtrates bei auftretenden 
technischen Problemen im Rahmen des Einsatzes der Anwendungssoftware (App) für das 
Ratsinformationssystem. 
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§ 5 
Nutzungszeitraum und Ausscheiden aus dem Stadtrat 

 
(1) Die gemäß § 2 Abs. 1 bereitgestellten Endgeräte werden den Mitgliedern des Stadtrates 
zur Nutzung bis zum Ende der Wahlperiode des Stadtrates zur Verfügung gestellt und sind 
danach innerhalb einer Frist von 14 Tagen an die Stadt zurückzugeben, sofern der 
Mandatsträger dem neu gewählten Stadtrat nicht mehr angehört. Entsprechendes gilt, sofern 
das Mitglied des Stadtrates vor dem Ende der Wahlperiode vorzeitig aus dem Stadtrat 
ausscheidet.  
 
(2) Sofern Stadtratsmitglieder eigene Endgeräte gem. § 2 Abs. 3 einsetzen, ist die von der 
Stadt zur Verfügung gestellte Anwendungssoftware auf dem jeweiligen digitalen Endgerät 
nach Ende der Wahlperiode unverzüglich zu löschen, sofern der Mandatsträger dem neu 
gewählten Stadtrat nicht mehr angehört. Entsprechendes gilt, wenn das Mitglied des 
Stadtrates vor dem Ende der Wahlperiode aus dem Stadtrat ausscheidet.  
 
(3) Das Zugriffsrecht auf die Anwendungssoftware (App) des Ratsinformationssystems endet 
mit Ablauf der Wahlperiode des Stadtrates.  
 
 

§ 6 
Sprachliche Gleichstellung 

 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Richtlinie werden verallgemeinernd 
verwendet und beziehen sich auf alle Geschlechter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Michael Bedla 
Bürgermeister 
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